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Alkoholiker vorgesehen war. Das Grundstück,
das um den Preis von 20,000 Fr. erworben
werden kann, entspricht allen Voraussetzungen
einer derartigen Anstalt. Die Kaufsumme soll
mittelst Eröffnung einer laufenden Rechnung
bei der Staatsbuchhalterei vorgeschossen werden.
Die Rückzahlung hätte dann durch sukzessive,

jährliche Entnahme von 15,000 Fr. aus der
Bundes-Subvention an die Primärschulen zu
geschehen."

Bald darauf wurde von der Novembersession
des Großen Rates berichtet: „Auch die andere
Ausgabe im Betrage von 200,000 Fr., die der
Große Rat für den Ankauf einer Besitzung
beschlossen hat zur Unterbringung der
Taubstummenanstalt läßt sich wohl begründen.
Es ist Pflicht des Staates, für die Erziehung
der Jugend Fürsorge zu treffen. Seine Aufgabe
wird erst gebieterisch, wenn es sich um die
Ausbildung Anormaler handelt, wie z. B. die
Taubstummen. Dieselben haben ebenfalls Anrecht
auf eine selbständige, menschenwürdige Existenz.
Der Kredit für den Ankauf wurde denn auch
ohne Anstand bewilligt. Infolge Unterbringung
der Taubstummenanstalt in ein Staatsgebäude
sollte nun aber auch ihr Verhältnis zum Staat
geregelt werden. Hat letzterer zur Leitung, den
Pensionspreisen usw. jetzt nichts zu sagen? —
Oder bleibt das Institut wie bisher ausschließlich
eine Privat- und Kongregationsanstalt?" (Wir
freuen uns von ganzem Herzen über diesen

gewaltigen Fortschritt! d. R.)

Schweiz. Fürsorgeverein für Taubstumme
Mitteilungen des Vereins und seiner Sektionen

AppmM. Die Kollekten bei den
Gottesdiensten am 5. Dezember wurden für den
kantonalen Hülfsverein für Taubstummen-

und Schwachsinnigenbildung bestimmt.
Hoffentlich fielen sie reichlich aus!

I. H. in B. Sie glauben immer noch zu sehr an alles
Gedruckte! — Was ist's für ein Oelgemcilde, ist es
groß und eingerahmt? — Für Ihre Drucksachen mußte
ich Strafporto bezahlen; Sie haben mit Auslandporto

zu rechnen.

I. G- in O- Ihre Karte ist abgegangen. Hat's
Erfolg gehabt? Danke für das nette Büchlein! Für
Taubstumme ist das Stück wirklich zu schwer zum Aufführen,
lange Gespräche können nur Hörende gut
durchführen, es braucht etwelches Schauspielertalent dazu,
wenn es nicht langweilig und eintönig wirken soll.

Für die zahlreichen, lieben Weihnachts> und Neujahrswünsche

danken wir allen, ohne Ausnahme, von
Herzen. Das freundliche Gedenken tat uns wohl.

E. Siltermcister mid Frau.

von Herrn Gukelberger
für die bernischen Taubstummen

Samstag den 15. Januar 1921, abends 8'st Uhr
in der „Münz".

An die Taubstumineu von Zürich und
Umgebung Am Samstag den 22. Januar, abends
Punkt vor 8 Uhr findet im roten Saal des

Restaurant „Karl der Große" in Zürich
ein Lichtbildervortrag über die schönen
Gegenden der Schweiz statt durch Hru. Keller.
Sie werden freundlich dazu eingeladen.
Eintrittsgebühr 79 Np, zur Deckung der Unkosten.

Der Beauftragte: Otto Gygax.


	Briefkasten ; Anzeigen

